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Kantonale Verordnung über den Justizvollzug (Justizvollzugsverord-
nung, JVV); Teilrevision  P260509 
 

 
 
 

1. Der Regierungsrat beschliesst die Änderung der kantonalen Justizvoll-
zugsverordnung. 

2. Die Änderung tritt am fünften Tag nach der Publikation in Kraft. 

 
Begründung 
Die kantonale Justizvollzugsverordnung wird betreffend behördliche Zustän-
digkeiten im Bereich des vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzugs und 
betreffend den Namen der Abteilung Bewährungsdienste an die aktuelle 
Rechts- und Sachlage angepasst.  
 
 

 

 


